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Auszug aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Art. 17 AEUV   [Religiöse und weltanschauliche Gemeinschaften] 

(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den 

Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 

………… 

Auszug aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Art. 10 GRCh   Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder 

Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unter-

richt, Bräuche und Riten zu bekennen. 

………… 

Art. 21 GRCh   Nichtdiskriminierung 

(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 

oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschau-

ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 

Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten. 

(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Ver-

trags über die Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser Verträge jede 

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Art. 31 GRCh   Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 

………… 

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der Höchstar-

beitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

Art. 47 GRCh   Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, 

hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht ei-

nen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 

Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor 

durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener 

Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. 

………… 



Auszug aus der Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 

für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf  

Erwägungsgründe zur RL 2000/78/EG 

(24) Die Europäische Union hat in ihrer der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam beigefügten Er-

klärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich anerkannt, 

dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitglied-

staaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt und dass dies in 

gleicher Weise für den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften gilt. Die Mitgliedstaaten können 

in dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten 

beruflichen Anforderungen beibehalten oder vorsehen, die Voraussetzung für die Ausübung einer dies-

bezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können. 

Art. 4 RL 2000/78/EG   Berufliche Anforderungen 

………… 

(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen 

öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschau-

ungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechts-

vorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeit-

punkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und 

wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Dis-

kriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser 

Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte be-

rufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung 

muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allge-

meinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus ei-

nem anderen Grund. 

Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und an-

deren öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltan-

schauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und 

Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig 

im Sinne des Ethos der Organisation verhalten. 

Art. 9 RL 2000/78/EG   Rechtsschutz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-

nie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt hal-

ten, in Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die 

Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 

………… 



Auszug aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Art. 140 GG   [Übernahme von Glaubensbestimmungen der Weimarer Reichsverfassung] 

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 

1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Art. 137 WRV   [Religionsgesellschaften] 

………… 

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 

Schranken des für alle geltenden Gesetzes. ……………. 

………… 

Auszug aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

§ 9 AGG   Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltan-

schauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtun-

gen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 

Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte 

Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsge-

meinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätig-

keit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung berührt 

nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrich-

tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 

Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales 

und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können. 
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